
Entgeltordnung 

für das Kulturzentrum „Glöckelchen“ Groß-Zimmern 

 
 
 
1. Die Räume im „Glöckelchen“ werden für Vormittags-, Nachmittags- oder 

Abendveranstaltungen für jeweils ca. vier Stunden vermietet. 
 
2. Werden Räume länger vermietet, so gilt pro Tag maximal die doppelte Miete. 
 
3. Die Mietsätze enthalten auch die Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung. 
 
4. Für die folgenden Räume gelten die gleichen Mietsätze: 
4.1. Kleiner Gruppenraum im Dachgeschoß und die zwei kleineren Drittel des Saales 
4.2. Das größere Drittel des Saales, den Gruppenraum im Obergeschoß und den 

größeren Gruppenraum im Dachgeschoß. 
 
5. Die Mietsätze werden wie folgt gestaffelt: 
5.1. Für interne Zusammenkünfte Groß-Zimmerer Vereine (z.B. Vorstandssitzungen, 

Versammlungen, Übungsstunden) und Unterorganisationen von Parteien stehen die 
Räume außer der Küche kostenfrei zur Verfügung. 

5.2. Preisgruppe I gilt für Veranstaltungen von Vereinen etc. im Sinne der Zielsetzung 
des Vereins. 

5.3. Preisgruppe II gilt für private Veranstaltungen. 
5.4. Preisgruppe III gilt für kommerzielle Veranstaltungen. 
5.5. Der Vorstand kann im Einzelfall abweichende Mietsätze festlegen. 
 
6. Die Mietsätze betragen:  

 
Preisgruppe I  Preisgruppe II  Preisgruppe III 
Vereine/Parteien Privat   Firmen 

6.1. Kleine Räume    20,-- €    25,-- €    40,-- € 
6.2. Größere Räume   30,-- €    35,-- €    60,-- € 
6.3. Saal insgesamt   60,-- €    80,-- €  125,-- € 
6.4. Küche     13,-- €    25,-- €    35,-- € 
6.5. Foyer        30,-- €    45,-- €  
6.6 Alle Räume  150,-- €   200,-- €  275,-- € 
6.7 Geschirr    30,-- €    30,-- €    30,-- € 
 
7. Für die gemieteten Räume wird jeweils eine Kaution hinterlegt. Sie beträgt für  
 
7.1. einzelne Räume    50,-- € 
7.2. den Saal  250,-- € 
7.3. die Küche    75,-- € 
7.4. alle Räume  500,-- € 
7.5  Geschirr  100,-- € 
 
8. Das Klavier und die Musikanlage können für jeweils 17,50 € gemietet werden. Die 

Kaution beträgt jeweils 100,- €. 
 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 26.06.2008. Die Entgeltordnung ist gültig 
für Buchungen ab dem 01.01.2009. Vorausgegangene Entgeltordnung verliert ihre 
Gültigkeit. 


